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RS OGH 1979/3/30 1Ob37/78
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.03.1979

Norm

JN §1 CVIII

WRG §117

Rechtssatz

Außerhalb des Falles der Begründung von Zwangsrechten sind die Wasserrechtsbehörden nicht berechtigt, unter

Berufung auf § 117 WRG 1959 über Entschädigungsleistungen für die Verletzung von Wasserbenutzungsrechten

abzusprechen oder auch nur einen solchen Anspruch in einem Nachtragsbescheid vorzubehalten.

Entscheidungstexte

1 Ob 37/78
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